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bei den in diesem Jahr stattfinden-
den Wahlen in Brandenburg setzt 
sich ein Trend fort, der schon seit 
Längerem zu beobachten ist. Ich 
meine die wachsende Anzahl par-
teiloser Kandidatinnen und Kandi-
daten. Während gerade in kleineren 
Kommunen immer seltener partei-
lich gebundene Bewerberinnen und 
Bewerber ihren Hut in den Ring 
ums Rennen für das höchste Amt in 
der Gemeinde werfen, erleben wir 
andernorts Kandidaturen, die von 
mehreren Parteien „getragen“ und 
unterstützt werden.

Nun kann man lange streiten, woran 
das liegen mag. Dünne Personalde-
cken bei den Parteien einerseits, das 
Gerede von einer allgemeinen „Poli-
tikverdrossenheit“ andererseits wer-
den hier gerne als Erklärungsmuster 
angeführt. Und überhaupt, was ha-
be „Parteipolitik“ in einer Gemein-
devertretung verloren; hier gehe es 
doch um Sachprobleme. So und so 
ähnlich wird immer wieder gerne 
argumentiert. Das gipfelt dann nicht 
selten in dem Satz, es gäbe schließ-
lich keine sozialdemokratische oder 
christdemokratische Umgehungs-
straße. Aber ist dem wirklich so? Ich 
glaube, viele Leserinnen und Leser 
stimmen mir da sicherlich zu, dass 
eine „grüne“ Ortsumgehung schon 
anders aussehen würde, wenn sie 
denn überhaupt je gebaut würde.

Wenn sich Menschen entschließen, 
in einer Partei ihre politische Hei-
mat zu nehmen und zusammen mit 
den anderen Mitgliedern Politik zu 
machen, sich also für die richtige 
Lösung der Probleme ihrer Mitmen-
schen einsetzen zu wollen, dann tun 
sie dies idealerweise, weil sie sich 
mit den Werten dieser Partei iden-
tifizieren. Für die Sozialdemokratie 
ist dies seit über 150 Jahren der Drei-
klang von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität. Allerdings haben diese 

drei Werte in der langen Geschichte 
der sozialen Demokratie immer wie-
der neue Deutungen erfahren. Das 
ist auch nicht verwunderlich, denn 
die Zeitläufte führen regelmäßig zu 
neuen Antworten auf die aktuell 
brennenden Fragen. So verbanden 
die Menschen im wilhelminischen 
Kaiserreich sicherlich andere Aspek-
te mit dem Begriff Freiheit als bei-
spielsweise in der Bundesrepublik 
nach 1990. Jede Zeit erfordert ihre 
eigene Interpretation des Kernge-
halts dieser Grundwerte, um sie in 
ihrem Wesenskern zu erhalten. Dies 
hat nichts mit Beliebigkeit oder dem 
„Zeitgeist“ zu tun. Vielmehr dient 
dies dem Bemühen, auch auf neue 
gesellschaftliche Fragen gute Ant-
worten zu geben.

Das geltende Grundsatzprogramm 
der SPD definiert die Trias der 
Grundwerte wie folgt: Freiheit, als 
die Möglichkeit, selbstbestimmt zu 
leben; Gerechtigkeit, als die Mög-

lichkeit der Teilhabe, die auf der 
gleichen Würde jedes Menschen 
gründet und Solidarität, als wechsel-
seitige Verbundenheit, Zusammen-
gehörigkeit und Hilfe.

Ich halte es auch in unserer Zeit für 
essentiell, das politische Handeln auf 
allen Ebenen – auch und gerade in 
den Gemeinden, Städten und Krei-
sen – an diesen Werten auszurich-
ten. Ob bei der Entscheidung über 
die Kinderbetreuungsangebote in 
der Gemeinde oder über ein Mobi-
litätskonzept für die urbanen und 
ländlichen Bereiche eines Landkrei-
ses. Da stellt sich dann die Frage der 
Möglichkeit auf Teilhabe ganz real.

Dies gilt auch für ein Thema, wel-
chem wir uns in der Arbeit der SGK 
und der DEMO Brandenburg ver-
stärkt annehmen wollen. Ich meine 
die Digitalisierung. Mit der letzten 
Ausgabe haben wir da einen ersten 
Aufschlag gemacht. Die Digitalisie-

rung hat aber viele unterschiedliche 
Facetten. Neben der Erschließung 
des ganzen Landes mit der notwen-
digen, leistungsstarken Infrastruktur 
geht es auch um die Fragen des E-
Government. Welche Zugangswege 
erwarten die Bürgerinnen und Bür-
ger zukünftig von Ihrer Kommune, 
welche können technisch und dür-
fen rechtlich wie genutzt werden? 
Welche Möglichkeiten – aber auch 
Gefahren – ergeben sich daraus bei-
spielsweise für die Partizipation und 
kommunale Entscheidungsprozesse? 
Und wie sehen zukünftig die Ar-
beitsverfahren innerhalb der Verwal-
tung aus, um den Ansprüchen einer 
effizienten und effektiven kommu-
nalen Selbstverwaltung weiter ge-
recht werden zu können?

Ja, und auch die guten alten Grund-
werte werden eine Neuinterpretati-
on erfahren müssen, um die Fragen 
der digitalen Gesellschaft zufrie-
denstellend beantworten zu kön-

Liebe Freundinnen und Freunde sozial-
demokratischer Kommunalpolitik,
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nen und den politisch Handelnden 
Richtschnur und Maßstab zu sein. 
Wenn dies gelingt, bleiben wir im 
politischen Diskurs wahrnehmbar 
und unterscheidbar; so können wir 
einerseits Kurs halten und anderer-
seits die brennenden Fragen der 
Menschen beantworten und ihre 
Probleme lösen. 

Lasst uns unser Handeln in den Ver-
tretungen, Kreistagen und den Ver-
waltungen wieder stärker an den 
Grundwerten der sozialen Demo-
kratie ausrichten, den Sachzwängen 
und „alternativlosen“ Lösungsbe-
hauptungen zum Trotz! 

Ihr 

Christian Großmann
Kommissarischer Vorsitzender
der SGK Brandenburg
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Mutig. Gemeinsam. Gestalten. – Der 
neue Bürgermeister von Großbeeren
Mit 52,2 Prozent der Stimmen wurde Tobias Borstel in einer Stichwahl am  
28. Januar zum neuen Bürgermeister von Großbeeren gewählt

Das Interview mit dem designierten Bürgermeister führte Rachil Rowald

Dir erst einmal herzliche Glück-
wünsche! Kam das Ergebnis für 
Dich überraschend?
Der gesamte Zeitraum der politi-
schen Überzeugungsarbeit von der 
Nominierung im November 2017 bis 
zum Stichwahltag am 28. Januar 
2018 war für mich ein einzigartiges 
Erlebnis und natürlich durchzogen 
von Freude und auch Momenten 
des tiefen Zweifelns. Mehr als 100 
Termine vom ersten bis zum letzten 
Tag habe ich wahrgenommen. Auf 
den Wahlforen und an den Haus-
türen kam ich intensiv ins Gespräch 
mit den Menschen in der Gemein-
de Großbeeren und den Ortsteilen. 
Zudem wurde auch Facebook als 
intensive Informations- und Kommu-
nikationsplattform meinerseits ge-
nutzt. Was ich jedoch im gesamten 
Zeitraum mitbekommen habe, ist die 
Veränderung der Grundstimmung 
sowie das Verflüchtigen anfängli-
cher Bedenken. In den ersten Wo-
chen waren die Fragen zu meinem 
persönlichen Bezug zur Gemeinde 
Großbeeren scheinbar wichtiger als 
die Themen, die ich angesprochen 
habe. Doch mit der Zeit drehte sich 
die Stimmungslage und die Men-
schen in der Gemeinde kamen di-
rekt auf mich zu – suchten mich auf, 
was auch im Internet wahrnehmba-
rer wurde. Zudem wuchs mein Un-
terstützerteam stetig an und viele 
Weggefährten sind zu Freunden ge-
worden. Dass ich viele erreicht habe, 
das wurde mir am ersten Wahltag 
am 14. Januar 2018 erst richtig be-
wusst und ich schaute ehrfürchtig 
zur Stichwahl am 28. Januar. Und ja, 
das Ergebnis war für mich eine große 
Überraschung, denn gezweifelt habe 
ich bis zur letzten Minute.

Was hat Deiner Meinung nach 
bei den Wählern den Ausschlag 
gegeben?
Die Bürgerinnen und Bürger konnten 
nach 16 Jahren zwischen verschie-

denen Kandidaten entscheiden. Es 
gab nicht nur eine Auswahl, son-
dern tatsächlich auch eine Wahl. 
Wahrgenommen habe ich ein reges 
Interesse an der Bürgermeisterwahl 
und den vielfältigen Themen der drei 
Kandidaten. Was viele Bürgerinnen 
und Bürger erst im Wahlkampf re-
alisiert haben, ist, dass tatsächlich 
die Möglichkeit auf einen politischen 
Wechsel innerhalb der Verwaltung 
möglich war und ist. Es ging um die 
Frage, ob ein einfaches „Weiter so!“ 
ausreichen wird oder ein frischer 
Wind nicht doch die bessere Alterna-
tive darstellt. In den vergangenen 28 
Jahren nach der Wiedervereinigung 
hat sich Großbeeren wunderbar 
entwickelt, jedoch fehlte am Ende 
der Antrieb für eine allumfassen-
de Perspektive für den Ort und die 
Gemeinde. Aber ich bin auch davon 
überzeugt, dass das persönliche Ge-
spräch und die Überzeugungsarbeit 
an den Haustüren viel dazu beige-
tragen haben, dass Hemmungen ge-

genüber einem jungen Kandidaten 
wie mir abgebaut werden konnten. 
Mir war es immer wichtig direkt zu 
den Menschen zu gehen und sie 
nicht erst kommen zu lassen.

Was hat Dich dazu bewogen zu 
kandidieren?
Vor meiner Kandidatur habe ich fast 
acht Jahre für den Bundestagsabge-
ordneten Frank-Walter Steinmeier 
gearbeitet und war hauptsächlich 
im Wahlkreis beschäftigt. Die Ar-
beit mit den Menschen vor Ort, den 
Vereinen und Institutionen sowie 
den Gemeinden und Bürgermeis-
tern gefiel mir immer besonders gut 
und ich wollte dorthin zurück und 
stärkeren Einfluss nehmen. Im Deut-
schen Bundestag fühlte ich mich als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter vom 
Aufgabenfeld zu stark thematisch 
und fachlich eingeschränkt – der 
Tritt hinaus aus der zweiten Reihe 
in die Verantwortung war für mich 
nur folgerichtig. Dass mich die SPD 
Großbeeren dann nominiert und ins 
Rennen geschickt hat, war für mich 
eine besondere Ehre und zugleich 
die Herausforderung, die ich per-
sönlich immer gesucht habe. Heute 
weiß ich, dass das eine der besten 
Entscheidungen meines Lebens war, 
denn ich habe bereits jetzt eine enge 
Verbindung mit den Menschen vor 
Ort und der Gemeinde Großbeeren. 

Am 1. Juni trittst Du Dein Amt 
an. Welche Herausforderungen 
kommen Deiner Meinung nach 
als Erstes auf Dich zu?
Vielerlei Aufgaben werden auf die 
Gemeinde und mich warten. Da sind 
einige langfristige Themen wie z.B. 
der Ausbau der Osdorfer Straße, der 
Kitaneubau, die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum, aber auch 
Projekte, die uns als Gemeinde in das 
21. Jahrhundert befördern sollen. Da 
stehen ganz klar die Digitalisierung 
der Verwaltung auf dem Plan – mit 

Tobias Borstel Foto: privat
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einem entsprechenden E-Ratssystem 
– und der öffentliche Zugang von 
WLAN-Hotspots. Zudem möchte 
ich das gesellschaftliche Leben vor 
Ort mit seiner Vielfalt stärken und 
Leuchtturmprojekte wie das auto-
nome Fahren, für das Großbeeren 
Projektgemeinde ist, voranbringen. 
Letztendlich gelingen einem Rat-
hauschef solche Projekte nur mit 
dem Rückhalt der Gemeindevertre-
tung und den unterschiedlichen po-
litischen Fraktionen. Hier liegt wohl 
anfänglich das Hauptaugenmerk – 
den gemeinsamen politischen Dis-
kurs wieder voranzubringen.

Wo siehst Du für Großbeeren 
langfristig Perspektiven? 
Großbeeren musste in den vergan-
genen 28 Jahren eine Entwicklung 
von einer Dorfgemeinde zu einer 

Gemeinde mit fast 9.000 Einwoh-
nern verkraften. Die Bevölkerung 
hat sich verdreifacht und der Ort 
weist Wachstumsschmerzen einer 
typischen Ballungsraumgemeinde 
auf – ähnlich unserer zahlreichen 
Nachbarn links wie rechts von Groß-
beeren. Wir sind hier also nicht allein 
und können voneinander lernen, Ge-
meinsamkeiten erarbeiten und stark 
im Verbund auftreten. Großbeeren 
wird definitiv weiter wachsen und 
die Aufgabe der Verwaltung muss es 
sein, dass dieses Wachstum weder 
die Urbevölkerung noch diejenigen 
trifft, die es zu uns in die Gemeinde 
zieht. Das Güterverkehrszentrum hat 
seine Kapazitätsgrenze fast erreicht 
und kann nur noch bedingt expan-
dieren. Jetzt geht es darum, die Be-
dingungen für Jung und Alt in den 
Wohnquartieren zu verbessern und 

zugleich Ausgleichsflächen und So-
zialräume zu errichten, die dafür sor-
gen, dass wir auch gerne hier leben.
 
Wie bereitest Du Dich darauf  
vor und bekommst du dabei  
Unterstützung?
Die SGK Brandenburg hat mir die 
Möglichkeit geboten mich im Rah-
men des Programms „Besser Bür-
germeistern“ zu schulen, aber auch 
Angebote aus den Nachbargemein-
den liegen mir vor, die Verwaltungs-
abläufe einmal direkt mitzuerleben. 
Dies werde ich noch vor dem Amts-
antritt wahrnehmen. Zudem bieten 
mir sogar Bürgermeister aus dem 
Havelland die Möglichkeit, einen 
Einblick in die Verwaltungsarbeit 
zu erhalten. Natürlich hätte ich mir 
mehr Offenheit seitens des noch 
amtierenden Bürgermeisters der Ge-

meinde Großbeeren gewünscht, mir 
den versprochenen Einblick in die 
bestehende Verwaltungsarbeit und 
somit einen reibungslosen Start zu 
erlauben. So nutze ich die Zeit auch 
intensiv um die Institutionen und 
Strukturen in Großbeeren und den 
Ortsteilen besser kennenzulernen. 
Mein Terminkalender zeigt nur we-
nig Spielraum auf, da auch ein hoher 
zeitlicher Aufwand für das Selbststu-
dium verwandt und nur so ein op-
timaler Start ins Amt gewährleistet 
wird. Ich freue mich auf den 1. Juni 
und damit verbunden darauf, mei-
nen Wahlspruch einzulösen: Mutig. 
Gemeinsam. Gestalten.

Viele Wege führen zum E-Government
Die Bundesländer und ihre Gesetzgebung zum E-Government

Autorin Rachil Rowald

Herausforderungen im  
Bereich des E-Government
In dem Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene, verhandelt zwischen 
CDU, CSU und der SPD, wird das 
Wort „Digitalisierung“ auf den 177 
Seiten nicht weniger als 90 Mal 
erwähnt und bereits auf den ers-
ten Seiten wird klar, was unter an-
derem mit „Digital first“ gemeint 
ist: eine bürgernahe, digitale Ver-
waltung mit einem digitalen Bür-
gerportal für die Bürgerinnen und 
Bürger und für die Unternehmen, 
mit einer elektronischen Verfügbar-
keit praktisch für alle Verwaltungs-
dienstleistungen und dem Vorrang 
digitaler Verwaltungsleistungen 
vor dem persönlichem Erscheinen 
oder der Schriftform. Unterstützt 
von einer E-Government-Agentur 
sollen zudem für alle föderalen Ebe-
nen Standards und Pilotlösungen 
entwickelt werden, alle bisherigen 
und zukünftigen Gesetze auf ihre 
Digitaltauglichkeit überprüft und 
E-Government-fähig gemacht wer-
den mit verbindliche Regelungen 
für Standards, Systemarchitekturen 
und Interoperationalität. 

Das sind ambitionierte Ziele! Aber 
was ist mit E-Government eigentlich 
gemeint? Mit dieser Abkürzung für 
Electronic Government wird in ers-
ter Linie die Durchführung von Ver-
waltungsprozessen durch moderne 
IT-Techniken und elektronische Me-
dien umschrieben; es umfasst das 
Dienstleistungsangebot nach au-
ßen, aber auch Maßnahmen, die in-
nerhalb der Verwaltung oder auch 
zwischen ihnen zur Modernisierung 
und Effizienzsteigerung beitragen 
sollen. 

Mussten also Antragsteller bislang 
oftmals noch ein Formular ausfül-
len, teilweise noch per Hand, dieses 
dann per Post an die entsprechende 
Behörde senden, wo ein Mitarbeiter 
die Daten in ein System eingibt und 
darauf aufbauend einen Bescheid 
erstellt, soll dies zukünftig umfas-
send online möglich sein. Auch das 
Ausdrucken und Versenden eines 
Bescheides per Post soll sich damit 
erübrigen. Das dahinter stehende 
Ziel ist es, Informationen und auch 
Anträge schneller zu übermitteln 
und zu bearbeiten. Fehlerquellen 

und Kosten sollen damit reduziert 
werden. 

Ambitionierte, wenn auch notwen-
dige Vorhaben hatten bislang je-
doch nicht immer den Effekt, den 
man sich davon versprochen hat. 
So wird der (neue) Personalausweis 
auch noch Jahre nach seiner Einfüh-
rung nur von einem geringen Teil der 
Internetnutzer mit all seinen Funktio-
nen genutzt. Hinderlich sind zudem 
weiterhin bestehende Schriftformer-
fordernisse und der Glaube, man 
könne analoge Vorgänge digitalisie-
ren, indem man sie in einer Eins-zu-
eins-Umsetzung ins Netz stellt. Nicht 
weniger erschwerend kommen IT-In-
sellösungen und Medienbrüche hin-
zu und auch De-Mail hat sich bislang 
noch nicht bundesweit etablieren 
können. 

Was in der Theorie also gut und mo-
dern klingt, stellt sich in der Praxis 
deshalb oft als Herausforderung her-
aus. Denn wie in vielen anderen Be-
reichen auch müssen die Lösungen 
für eine bürgernahe Verwaltung und 
für eine praktische Handhabung in 

den Ländern, aber noch viel mehr in 
den Kommunen gefunden werden. 
Dabei sind die Erwartungen hoch, 
die jeweiligen „Reifegrade“ der Di-
gitalisierung, der Gegebenheiten in 
den Behörden und der rechtlichen 
Rahmenbedingungen in den Län-
dern jedoch sehr unterschiedlich. 

Die Verwaltungen in den Kommu-
nen sollen bürgernah und effektiv 
sein, gleichzeitig aber auch trans-
parent und effizient. Das erwarten 
die Bürgerinnen und Bürger und 
dennoch nehmen nur vier von fünf 
Internetnutzern Online-Angebote ih-
rer Verwaltung wirklich in Anspruch. 
Für Unternehmen hingegen kann die 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
zu einem echten Standortfaktor wer-
den. Sie wünschen sich oftmals ein 
„Once-Only“-Prinzip, wonach Behör-
den auf vorhandene Daten aus elek-
tronischen Registern zurückgreifen 
können. Gleichzeitig möchten sie 
einen angemessenen Leistungsum-
fang und die Unterstützung von In-
novationen. Verwaltungen hingegen 
sind oftmals eher an einer Optimie-
rung verwaltungsinterner Prozesse 
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interessiert. In diesen Spannungsfel-
dern sollen die E-Government-Ge-
setze der Länder zu Rechtsklarheit 
und Vereinheitlichung beitragen. 

Der Bund und das  
E-Government
Der Bund hat mit seinem Gesetz zur 
Förderung der elektronischen Ver-
waltung (E-Government-Gesetz), in 
Kraft getreten am 1. August 2013, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung unmittelbar für die 
Bundesverwaltung, teilweise aber 
auch für die Länderverwaltungen 
und Behörden der Gemeinde und 
Gemeindeverbände, soweit sie denn 
Bundesrecht ausführen, gesetzt. 

Es soll den Rahmen bieten, um einfa-
chere, nutzerfreundlichere und effi-
zientere elektronische Verwaltungs-
dienste anzubieten. Kernpunkte 
des Gesetzes sind die Verpflichtung 
der Verwaltung zur Eröffnung ei-
nes elektronischen Kanals und eines 
De-Mail-Zugangs, die Verankerung 
von Grundsätzen der elektronischen 
Aktenführung und des ersetzenden 
Scannens, die Erleichterung bei der 
Erbringung von elektronischen Nach-
weisen und bei der elektronischen 
Bezahlung sowie die Dokumentati-
on und Analyse von Prozessen durch 
die Bereitstellung maschinenlesbarer 
Daten. Unterstützt werden soll dies 
durch den IT-Planungsrat, der als 
zentrales Steuerungsgremium für die 
Zusammenarbeit von Bund, Ländern 
und Kommunen im Bereich der IT 
und des E-Government zur Verfü-
gung stehen soll. 

Hinzu kommt das im August 2017 in 
Kraft getretenen Onlinezugangsge-
setz, das vorgibt, dass bis Ende 2022 
alle geeigneten Verwaltungsleistun-
gen von Bund und Ländern online 
bereitgestellt und in einem übergrei-
fenden Portalverbund nutzbar sein 
müssen, auf das Bürgerinnen und 
Bürger und Unternehmen nach vor-
heriger Registrierung Zugriff haben 
sollen. 

Vor diesem Hintergrund sind die 
Landesgesetze zu sehen. Nicht zu 
Unrecht wurde in diesem Zusam-
menhang mehrfach die Frage nach 
dem Konnexitätsgrundsatz („wer be-
stellt, bezahlt“) aufgeworfen und die 
nicht minder erhebliche Frage, ob 
neben etwaigen Bundesmitteln eine 

darüber hinausgehende auskömmli-
che (Ko)finanzierung erfolgen muss. 

Nicht weniger wurde diskutiert, ob 
die E-Government-Gesetze der Län-
der nicht nur Rahmenbedingungen 
definieren sollten, sondern auch 
Budgets, Ressourcen, Fragen der 
Internetsicherheit und des Daten-
schutzes sowie das Know-How aus-
reichend berücksichtigen müssten. 
Letzteres vor allem auch deshalb, 
weil die ambitioniertesten Pläne 
nicht umsetzbar sind, wenn sie sich 
weder in der Verwaltungsausbildung 
noch im Change Management wie-
derfinden.

Während Prozesse, Angebote und 
Technologien nun also immer wei-
terentwickelt werden, müssen Lan-
desregelungen einen verlässlichen 
Rahmen bieten. Und so sind oftmals 
nicht nur die einzelnen Kommunen 
innerhalb eines Bundeslandes sehr 
unterschiedlich aufgestellt, nicht zu-
letzt wegen ihrer unterschiedlichen 
IT-Ausstattung, auch der rechtliche 
Rahmen der einzelnen Bundesländer 
unterscheidet sich zum Teil nicht un-
erheblich voneinander. Nachdem die 
Länder anfangs oftmals jedoch zu 
sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
kamen, nähern sich die Landesge-
setze zunehmend einander an, nicht 
zuletzt wegen der Rechtsanglei-
chung mit Bundesrecht. So finden 
sich gleich oder ähnlich lautende Be-
stimmungen in den E-Government-
Gesetzen von Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, dem Saarland 
und Sachsen-Anhalt. Vorteile bietet 
diese Ähnlichkeit allerdings dort, 
wo Unterschiede sonst durchaus zu 
Rechtsunsicherheiten bei Behörden-
kontakten außerhalb der eigenen 
Landesgrenzen führen könnten. 

Die E-Government-Gesetze  
der Länder
Wie sieht es nun in den Ländern aus? 
Gänzlich auf ein eigenes Gesetz ver-
zichtet Hamburg, weil eine techni-
sche Umsetzung bereits erfolgt sei 
und Regelungsbedarf deshalb nicht 
mehr bestehe. Einen Sonderfall bil-
det zudem das Gesetz zur elektro-
nischen Verwaltung für Schleswig-
Holstein von 2009, schon alleine 
weil es Jahre vor dem Bundesgesetz 
verabschiedet wurde. Obwohl es 
sich dadurch von anderen Landes-
gesetzen unterscheidet, enthält es 

bereits Regelungen zu technischen 
Infrastrukturen und zu IT-Basisdiens-
ten, also zentralen IT-Dienstleistun-
gen, die das Land den Kommunen 
auf Wunsch zur Verfügung stellt. 
Auch die elektronische Kommuni-
kation zwischen den Behörden, die 
elektronische Vorgangsbearbeitung 
und die Verpflichtung zur Prozessop-
timierung wurden verankert. 

Einen umfassenden Aufschlag wählte 
das Land Berlin mit seinem umfang-
reichen Gesetz zur Förderung des E-
Government in Berlin vom Mai 2016. 
Es nutzte dabei zudem die Chancen, 
Strukturen und Verfahren auf den 
Prüfstand zu stellen. Zu einem Teil 
nimmt es zwar Festlegungen des E-
Government-Gesetzes des Bundes 
auf, darüber hinaus wurde die Regu-
lierung jedoch ebenfalls zum Anlass 
genommen zu eruieren, was an ad-
ministrativen Strukturen modernen 
Anforderungen noch genügt oder 
wo Nachbesserungen und rechtliche 
Grundlagen für ein Zusammengehen 
von Technik und Organisation erfor-
derlich sind. 

So erfordert das E-Government zwar 
eine möglichst medienbruchfreie 
elektronische Übermittlung und Do-
kumentation, gleichzeitig aber kön-
nen Formanforderungen in Rechts-
vorschriften zu Medienbrüchen füh-
ren, ohne dass es dafür hinreichende 
sachliche Gründe gibt. Im Rahmen 
so genannter Normprüfungen soll 
dies in Berlin überprüft und im Zwei-
fel auch geändert werden.

Darüber hinaus werden alle Behör-
den der Berliner Verwaltung ver-
pflichtet ein Informations-Sicher-
heits-Management-System (ISMS) 
zu implementieren. Die landesweite 
Steuerung für den Einsatz der Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik wird bei einem zentralen Dienst-
leistungszentrum zusammengeführt 
und standardisierte Basisdienste, die 
jede Verwaltung nutzen kann, sollen 
„Wildwuchs“ verhindern. Nachdem 
einzelne Behörden ohnehin bereits 
elektronische Akten eingesetzt ha-
ben, sollen darüber hinaus ab dem 1. 
Januar 2023 nunmehr alle Behörden 
ihre Akten elektronisch führen. Das 
Gesetz regelt zudem eine umfas-
sende Veröffentlichungspflicht der 
Informationen und Daten der Behör-
den in maschinenlesbaren Formaten. 

Statt eines Beauftragten sieht das 
Berliner Gesetz einen IKT-Staatsse-
kretär oder eine IKT-Staatssekretärin 
vor und gibt dem Vorhaben damit 
noch einmal eine besondere Bedeu-
tung. Diese hat im Dezember 2016 
ihre Arbeit aufgenommen. 

Einen kooperativen Ansatz wählten 
die Länder Bayern und Hessen durch 
eine Kooperationsvereinbarung nach 
Artikel 91 c des Grundgesetzes, die 
sie im August 2017 unterzeichnet 
haben. Danach können Länder den 
gemeinschaftlichen Betrieb infor-
mationstechnischer Systeme sowie 
die Errichtung von dazu bestimm-
ten Einrichtungen vereinbaren. Das 
Ziel ist eine medienbruchfreie digi-
tale Durchführung interner und ex-
terner Verwaltungsvorgänge unter 
Einbindung der kommunalen Ebene. 
Das Land Hessen soll vom Freistaat 
Bayern die Nutzungsrechte an den 
Basisdiensten und den dazugehö-
rigen Schnittstellen der Bayern-ID 
erhalten, dafür teilt Hessen seine Er-
fahrungen aus dem Bereich des Fall- 
und Antragsmanagements. In seiner 
eigenen Gesetzgebung sieht Hessen, 
stark angelehnt an die Gesetzge-
bung des Bundes, Schwerpunkte bei 
der elektronischen Kommunikation 
mit den Verwaltungen und in der 
verwaltungsinternen Gestaltung der 
elektronischen Akten- und Regis-
terführung. Weitere Schwerpunkte 
sollen die IT-Sicherheit und die IT-
Kooperationen sein.

Im Jahr 2015 ist hingegen bereits 
das Gesetz über die elektronische 
Verwaltung in Bayern in Kraft getre-
ten. Im Gegensatz zu den Gesetzen 
anderer Bundesländer wird darin 
sehr deutlich auf die Nutzung durch 
Bürgerinnen und Bürger sowie Un-
ternehmen abgestellt und weniger 
auf eine Regulierung verwaltungsin-
terner digitaler Verfahren. Schwer-
punkte bilden deshalb Aspekte der 
digitalen Unterschrift, der Mög-
lichkeit elektronisch zu bezahlen, 
eine elektronische Rechnung zu er-
halten sowie das Recht auf sichere 
und verschlüsselte Kommunikation 
von Bürgern und Unternehmen mit 
staatlichen und nichtstaatlichen Be-
hörden. Daneben sind der Informati-
onssicherheit und dem Datenschutz 
eher kurz gehaltene Vorschriften ge-
widmet. Im Übrigen sieht das Gesetz 
auch die Möglichkeit zur Vernich-
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tung von Papierdokumenten nach 
Überführung in eine elektronische 
Form vor. Dies wurde, ergänzt um 
eine Mindestfrist, in einen aktuellen 
Gesetzesentwurf des Landes Bran-
denburg übernommen.

Baden-Württemberg entschied sich 
mit seinem Gesetz zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung des 
Landes Baden-Württemberg vom 
Dezember 2015 für einen abgestuf-
ten Pflichtenkatalog für die Verwal-
tungen des Landes und der Kom-
munen, wobei die Vorbereitung 
und Einführung der elektronischen 
Akte einen sehr deutlichen Schwer-
punkt bildet. Weil dies jedoch un-
ter einem Finanzierungsvorbehalt 
gestellt wurde, war die vorherige 
Erstellung einer Wirtschaftlichkeits-
berechnung vorgesehen. Insgesamt 
handelt es sich um ein technisch 
ausdifferenziertes Gesetz, das so-
wohl den elektronischen Zugang 
zur Verwaltung als auch die Infor-
mationen über die Verwaltung, zur 
elektronischen Aktenführung, zum 
Dienstleistungsportal des Landes 
und zur Informationssicherheit so-
wie zur Organisation und zu Struk-
turen der Zusammenarbeit in der 
Informationstechnik innerhalb der 
Landesverwaltung und zwischen 
Land und Kommunen umfasst. Vor-
gesehen ist, wie in anderen Bundes-
ländern auch, ein Beauftragter der 
Landesregierung für die Informa-
tionstechnologie. Ein dem Gesetz 
entsprechendes Dienstleistungs-
portal, in welchem weitgehend alle 
erforderlichen Informationen ab-
rufbar sind, ist online gestellt, auch 
wenn es nur zum Teil möglich ist 
Anträge auch online zu stellen. 

Das Gesetz zur Förderung der elek-
tronischen Verwaltungstätigkeit in 
Mecklenburg-Vorpommern vom 
April 2016 hat zum Teil Regelungen 
des E-Government-Gesetzes des 
Bundes übernommen, nicht nur um 
ein einheitliches Verwaltungshan-
deln in Ausführung von Bundes- 
und Landesrecht zu gewährleisten 
sondern auch um eine Kollision 
zwischen Bundes- und Landesrecht 
zu vermeiden. Insgesamt knapp 
gehalten, enthält es Regelungen, 
die die Behörden zur Eröffnung 
von elektronischen Zugängen zur 
Verwaltung verpflichten, darüber 
hinaus aber auch die Übermittlung 

von Dokumenten mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur er-
möglichen. Neben einem zentralen 
Landesportal, in dem die Behörden 
des Landes, der Gemeinden, der 
Ämter und der Landkreise ihre In-
formationen einstellen sollen, sol-
len alle Behörden ab dem 1. Januar 
2020 zudem einen De-Mail-Zugang 
eröffnen. 

In Nordrhein-Westfalen datiert das 
Gesetz zur Förderung der elektro-
nischen Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen vom Juli 2016. Es wurde 
in einen Masterplan zur Umsetzung 
eingebettet. Weniger als in Berlin, 
aber mehr als in anderen Landes-
gesetzen wird darin auch das so 
genannte „change management“ 
verankert. Verwaltungsabläufe der 
Behörden des Landes sollen spätes-
tens bis zum 1. Januar 2031 auf elek-
tronischem Weg abgewickelt und 
entsprechend gestaltet werden. 
Vor Einführung der elektronischen 
Vorgangsbearbeitung jedoch sollen 
die Behörden des Landes Verwal-
tungsabläufe unter Nutzung einer 
landeseinheitlichen Methode do-
kumentieren, analysieren und opti-
mieren. Zudem soll die ebenenüber-
greifende Kooperation zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen 
und den nordrhein-westfälischen 
Gemeinden und Gemeindeverbän-
de durch einen IT-Kooperationsrat 
unterstützt werden. 

Das Sächsische Gesetz zur Förde-
rung der elektronischen Verwal-
tung im Freistaat Sachsen ist 2014 
in Kraft getreten, wurde jedoch 
ebenfalls durch begleitende Maß-
nahmen untersetzt, unter anderem 
durch einem Handlungsleit faden zur 
Umsetzung in staatlichen und kom-
munalen Behörden. Auf Grundlage 
des Gesetzes ergangene Rechtsver-
ordnungen sollen die so genannten 
Basiskomponenten, also zentral be-
reitgestellte E-Government-Anwen-
dungen, bestimmen und rechtlich 
ausgestalten. 

Die saarländische Landesregierung 
setzt in ihrem Gesetz zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung im 
Saarland hingegen auf eine konse-
quente Zentralisierung der IT-Auf-
gaben sowie auf horizontale und 
vertikale Kooperationen. So sollen 
unter anderem die Zusammenarbeit 

mit den Instituten der Universität 
des Saarlandes und den außeruni-
versitären Forschungsinstituten im 
IT-Bereich wichtige Faktoren für 
die Weiterentwicklung der Digita-
lisierung und des E-Governments 
darstellen. Zudem setzt es auf eine 
bediener- und anwenderfreundliche 
Umsetzung. Bedingt durch seine La-
ge, waren Vorschläge zur Öffnungs-
klausel für elektronische Identifika-
tionsverfahren der Nachbarländer 
Frankreich, Luxemburg und Belgien 
sicherlich eine Besonderheit. 

Thüringen rühmt sich, das moderns-
te E-Government-Gesetz Deutsch-
lands in Angriff genommen zu ha-
ben und hat dabei den 24/7-Online-
Bürgerservice in den Vordergrund 
gestellt, also eine durchgängige 
Erreichbarkeit von Diensten im In-
ternet, unter anderem durch ein 
Servicekonto mit sicherer Authen-
tifizierung und eine sichere Daten-
verbindung bei durchgängig elek-
tronischen Verwaltungsverfahren. 
Sowohl bundesgesetzliche als auch 
europäische Standards und Normen 
sollen zudem ins Thüringer Landes-
recht überführt werden. 

Auch Bremen hat, als eines der letz-
ten Bundesländer, Ende November 
2017 den Entwurf für ein eigenes 
E-Government-Gesetz vorgelegt. 
Zentrale Punkte sind sowohl das 
elektronische Rechnungsverfahren, 
die Einführung der elektronischen 
Akte bis zum 1. Januar 2022 und die 
schrittweise Umsetzung der Barrie-
refreiheit für alle E-Government-
Verfahren. Aus Sicherheitsgründen 
seien zudem verschlüsselte elektro-
nische Kommunikationswege anzu-
bieten. Niedersachsen scheint sich 
in seinem „Gesetz zur Förderung 
und zum Schutz der digitalen Ver-
waltung“ im Wesentlichen an den 
E-Government-Gesetzen anderer 
Länder zu orientieren, wobei die 
Informationssicherheit einen be-
sonderen Schwerpunkt erhalten 
soll. Rheinland-Pfalz möchte bis 
2020 die E-Akte in den obersten 
Landesbehörden einführen, nach-
geordnete Bereiche sollen dann 
folgen. Für die Kommunen soll es 
hingegen keine Verpflichtung zur E-
Akte geben, wohl auch mit Blick auf 
das Konnexitätsprinzip. Das Gesetz 
zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung des Landes Sachsen-

Anhalts sieht unter anderem vor, 
dass die Aufgabenerledigung und 
Zusammenarbeit der Landesver-
waltung etwa mit den Kommunen 
grundsätzlich elektronisch erfolgt.

Und Brandenburg?
Auch Brandenburg hat sich jetzt 
auf den Weg gemacht, nachdem 
die Staatskanzlei in ihrem Statusbe-
richt zur Zukunftsstrategie Digitales 
Brandenburg im September 2017 
auf einen anstehenden Entwurf 
hingewiesen hatte. Obwohl sich 
das Gesetzgebungsverfahren noch 
in einem frühen Entwurfs- und Un-
terrichtungsstadium befindet und 
entsprechende Beratungen erst 
begonnen haben, sind Inhalte und 
Zielrichtung wohl durchaus erkenn-
bar.

So soll sich der Entwurf rechtsan-
gleichend weitgehend am E-
Government-Gesetz des Bundes 
orientieren und zudem bei der Be-
stimmung des Geltungsbereiches 
(mit Ausnahmen der „Behörden des 
Landes, der Gemeinden, der Ämter 
und Gemeindeverbände sowie der 
sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden juristischen Per-
sonen“) und in der Festlegung der 
Begrifflichkeiten den Gesetzen an-
derer Länder sehr ähneln, während 
er an anderer Stelle darüber hin-
ausgeht, zum Beispiel wenn es den 
Bürgerinnen und Bürgern das Recht 
auf einen elektronischen Zugang 
zur Verwaltung einräumt. Auch ei-
ne elektronische Aktenführung soll 
lediglich den Landesbehörden ver-
pflichtend auferlegt werden. Die 
rechtlichen Anforderungen sollen 
jedoch auch bei allen anderen Be-
hörden, die auf freiwilliger Basis 
elektronische Akten führen können, 
soweit vereinfacht werden, dass 
medienbruchfreie Prozesse unter-
stützt werden, um zukünftig auch 
die hybride Aktenführung (Papier 
und elektronisch) zu reduzieren. 

Gekennzeichnet sei der Entwurf 
unter anderem von Verordnungs-
ermächtigungen, die zum Beispiel 
bei der Identitätsfeststellung, bei 
der Festlegung einer elektronischen 
Schriftformersetzungsmöglichkeit, 
im elektronischen Rechnungsver-
kehr, bei der Festlegung der IT-Ba-
siskomponenten oder bei der Orga-
nisation einer Landesredaktion die 
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nähere Ausgestaltung der Exekutive 
überantworten soll. 

Der Zusammenarbeit des Landes 
mit den Kommunen sei ebenfalls ei-
ne Bestimmung gewidmet, ausge-
richtet auf ein kooperatives Zusam-
menwirken, nicht zuletzt durch die 
Bereitstellung von IT-Basiskompo-
nenten zur kostenfreien Nutzung. 
Zudem soll ein IT-Rat, unter Mit-
wirkung des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes sowie des Land-
kreistages, diese Zusammenarbeit 
unterstützen. Die Pflichten aus dem 
Onlinezugangsgesetz sollen durch 
ein noch aufzubauendes Service-
portal erfüllt werden. Darüber hin-
aus soll ein IT-Beauftragter bestellt 
werden. 

Weil das E-Government-Gesetz des 
Bundes für Verwaltungsverfahren, 
die auf bundesgesetzlicher Grund-
lage durchgeführt werden, bereits 
Vorgaben zur Eröffnung eines elek-
tronischen Zugangs zur Verwaltung 
und zur Bereitstellung von Behör-
den- und Leistungsinformationen 
macht, werden darüber hinausge-
hende rechtliche Verpflichtungen 
für die Landesbehörden gesondert 
getroffen (u. a. zur Landesredak-
tion, zur elektronischen Akten-
führung und zur Übertragung von 
Papierdokumenten und dem erset-
zenden Scannen). Zudem werden 
Bestimmungen zu einer Evaluierung 
nach fünf Jahren, eine Experimen-
tierklausel und knapp gehaltene 
Bestimmungen zur Informationssi-
cherheit und zur Verwaltungspro-
zessoptimierung getroffen. 

Umfassend sollen hingegen die 
Ausführungen zur Konnexität sein, 
insbesondere zu der Frage, ob die 
Gemeinden oder Gemeindeverbän-
de mit dem Gesetz zur Erfüllung 
neuer öffentlicher Aufgaben ver-
pflichtet werden. Die Beratungen 
dazu dauern an. Wir berichten über 
dem weiteren Fortgang des Gesetz-
gebungsverfahrens. 

Die Datenschutzgrundverordnung – 
eine Einordnung
Autor Marcel Schulz, Ass iur. und Datenschutzbeauftragter der SPD-Landtagsfraktion Brandenburg

Die Datenschutzgrundverordnung 
stellt auch öffentliche Stellen vor 
erhebliche datenschutzrechtliche 
Herausforderungen. Wenn man es 
aber richtig angeht, lassen sich diese 
Herausforderungen gut bewältigen. 
Wichtig ist vor allem, Problembe-
wusstsein zu entwickeln und die Pro-
zesse in den Organisationseinheiten 
entsprechend anzupassen. Letztlich 
ist ein effektiver Datenschutz aber 
für alle Beteiligten von Vorteil. Mit 
Blick auf die Digitalisierung gilt das 
besonders.

Ab dem 25. Mai 2018 gilt  
die DSGVO
Die europäische Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO; EU 2016/679) 
ist, wie der Name schon sagt, eine 
Verordnung der EU. Anders als EU-
Richtlinien gelten Verordnungen un-
mittelbar in allen Mitgliedsstaaten. 
Einer Umsetzung durch nationales 
Recht bedarf es nicht.

 Spielräume der DSGVO können 
durch Bundes- und Landes-
recht ausgestaltet werden
Die DSGVO ist bereits in Kraft, die 
meisten ihrer Regelungen sind aber 
erst ab dem 25. Mai 2018 anwend-
bar. Sie gehen jedoch entgegenste-
hendem nationalen Bundes- oder 
Landesrecht vor. Alle der Verord-
nung entgegenstehenden Regelun-
gen aus dem nationalen deutschen 
Recht werden durch die Verordnung 
sozusagen „überschrieben“. Den-
noch lässt die Verordnung Spielraum 
für nationale Ausgestaltungen. Auf 
Bundesebene finden sich diese aus-
gestaltenden Regelungen haupt-
sächlich im neuen Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), das an die DS-
GVO angepasst wurde und ebenfalls 
am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Das 
BDSG gilt aber für die Länder nur, 
sofern diese von ihrer Regelungsbe-
fugnis für den Datenschutz keinen 
Gebrauch machen. Für Brandenburg 
befindet sich ein Gesetzentwurf zur 
Anpassung des Allgemeinen Daten-
schutzrechts (E-BbgDSG) im parla-
mentarischen Verfahren (DS 6/7365). 

Planmäßig soll das Gesetz ebenfalls 
zum 25. Mai 2018 in Kraft treten.

Die DSGVO gilt auch für  
öffentliche Stellen und ist  
für sie verbindlich
Artikel 2 Absatz 1 DSGVO definiert 
ihren sachlichen Anwendungsbe-
reich: Die Verordnung umfasst alle 
ganz oder teilweise automatisierten 
Verarbeitungen personenbezogener 
Daten sowie die nichtautomatisier-
te Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die in einem Dateisystem ge-
speichert sind oder werden sollen. 
Behörden sind vom Anwendungs-
bereich der DSGVO nach Artikel 2 
Absatz 2 lit. d nur ausgeschlossen, 
wenn sie Daten zum Zweck der Ver-

hütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung verarbeiten. 
Im Umkehrschluss kann dies nur be-
deuten, dass alle sonstigen öffentli-
chen Stellen vom sachlichen Anwen-
dungsbereich der DSGVO erfasst 
sind, sofern sie nicht der Ausnahmen 
des Artikel 2 Absatz 2 lit. d unter-
fallen. Eine Ausnahme, die aber nur 
in den wenigsten Fällen einschlägig 
sein dürfte. 

Die meisten Regelungen  
im Datenschutz sind nicht  
grundsätzlich neu
Auch für öffentliche Einrichtungen 
ist es wichtig, sich mit den (neuen) 
Datenschutzbestimmungen aus-
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einanderzusetzen. Ein Grund zur Sor-
ge besteht jedoch nicht, denn viele 
Regelungen bleiben weitgehend 
unverändert oder erschließen sich, 
wenn man einmal in Ruhe darüber 
nachdenkt. Für den Einstieg sollten 
zwei Fragen beantwortet werden. 
Welche Daten sind zu schützen? Und 
wann dürfen diese Daten verarbeitet 
werden?

Welche Daten werden  
geschützt?
Geschützt werden sog. „personen-
bezogene Daten“, also alle Informa-
tionen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Per-
son beziehen. Diese Identifizierung 
kann direkt oder indirekt erfolgen, 
also z.  B. über den Namen, eine 
Kennnummer oder ein besonderes 
Merkmal, die Ausdruck der Identität 
der jeweiligen natürlichen Person 
sind. Diese Definition umfasst ent-
sprechende Daten von Bürgerinnen 
und Bürgern. Ebenso betroffen sind 
aber auch Mitarbeiterdaten, die bei 
einer oberflächlichen Betrachtung 
gern vergessen werden.

Geschützt werden diese Daten vor 
einer unzulässigen Verarbeitung. 
Nur unter bestimmten Vorausset-
zungen dürfen diese personenbezo-
genen Daten „verarbeitet“ werden. 
Der Begriff der „Verarbeitung“ ist 
dabei weit gefasst, denn gemeint ist 
jeder Vorgang, der mit oder ohne 
Hilfe von automatisierten Verfahren 
ausgeführt wird. Auch jedwede Vor-
gangsreihen, die im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten – 
von der Erhebung über die Ordnung, 
Speicherung bis zur Löschung – ste-
hen, sind hiermit gemeint.

Wann dürfen personen-
bezogene Daten verarbeitet 
werden?
Grundsätzlich dürfen personenbe-
zogene Daten nur dann verarbeitet 
werden, wenn dies aufgrund eines 
Erlaubnistatbestandes zulässig ist! 
Die beiden wichtigsten Erlaubnis-
tatbestände der DSGVO sind die Ein-
willigung des Betroffenen und, dass 
die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich 
ist. Beide Erlaubnistatbestände ken-
nen wir bereits aus dem bisherigen 
Datenschutzrecht. Im Falle der Einwil-
ligung sollte allerdings darauf geach-
tet werden, diese auch schriftlich zu 

dokumentieren, um die Einwilligung 
gegebenenfalls nachweisen zu kön-
nen. Außerdem muss die Einwilligung 
den Zweck der Verarbeitung genau 
bestimmen. Nur für diesen Zweck 
darf dann auch die Verarbeitung er-
folgen. Ein Beispiel für eine rechtliche 
Verpflichtung zur Mitteilung von per-
sonenbezogenen Daten ist die Pflicht 
zur Mitteilung der Aufnahme einer 
Tätigkeit des Arbeitnehmers bei der 
Sozialversicherung durch den Arbeit-
geber. Ergeben können sich solche 
rechtlichen Pflichten aus dem Lan-
desdatenschutzgesetz, dem Sozialge-
setzbuch, dem Bundesmeldegesetz 
oder aus den derzeit entstehenden 
E-Government-Gesetzen. Der E-
Government-Gesetzentwurf für Bran-
denburg befindet sich derzeit in der 
Erarbeitung.

Datenschutz ist kein  
Selbstzweck
Ganz allgemein sollte mit dem Vor-
urteil des „lästigen Datenschutzes“ 
aufgeräumt werden. Zum einen geht 
es um die Umsetzung rechtlicher 
Vorgaben. Zum anderen ergeben 
sich bereits durch die zunehmende 
Digitalisierung auch für öffentliche 
Stellen zahlreiche Herausforderun-
gen und tatsächlich führt dabei die 
datenschutzkonforme Ausgestaltung 
von Verarbeitungsprozessen vielfach 
zu wesentlich effektiveren Abläu-
fen. Organisationen werden in ihren 
Prozessen dadurch transparenter, 
rechtlich weniger angreifbar und ins-
gesamt sogar meist organisatorisch 
effektiver.

Verarbeitungsübersicht  
und technische und  
organisatorische Maßnahmen 
Nach Artikel 30 DSGVO ist eine 
Verarbeitungsübersicht zu führen. 
Gemeint ist damit eine detaillierte 
Übersicht über die Datenverarbei-
tungsvorgänge innerhalb der jewei-
ligen öffentlichen Stelle. Dies ist al-
lerdings keine Neuerung der DSGVO 
und findet sich auch schon im aktuell 
(noch) geltenden Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz (BbgDSG). Die 
genauen Kriterien und Vorgaben für 
die Übersicht ergeben sich aus der 
DSGVO, aber Fachzeitschriften und 
kommerzielle Anbieter leisten hier 
bei Bedarf gern Hilfe. Für alle die-
se Verarbeitungsprozesse sind nach 
Artikel 32 DSGVO geeignete tech-
nische und organisatorische Maß-

nahmen zu treffen, um ein ange-
messenes Schutzniveau zu gewähr-
leisten. Mögliche Hindernisse bei 
der Umsetzung (Stand der Technik, 
Implementierungskosten, etc.) sind 
hierbei gegen die Schwere des Risi-
kos für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen natürlicher Person ab-
zuwägen (sog. Datenschutzfolgeab-
schätzung). Dabei sind die Grundsät-
ze des Datenschutzes durch Technik 
(sog. „privacy by design“) zu berück-
sichtigen und wo möglich daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen 
(sog. „privacy by default“) zu treffen.

So aufwendig und umfangreich die 
Erstellung dieser Verarbeitungsüber-
sicht ist, so transparent und nach-
vollziehbar lassen sich anhand dieser 
Übersicht Mängel im Datenschutz 
feststellen. Auch die Mängelbeseiti-
gung lässt sich in einer entsprechend 
sorgfältig erarbeiteten Listen gut do-
kumentieren, z.B. durch Einführung 
einer verbindlichen Kontrolle der 
gesetzlichen Löschfristen oder Ähnli-
ches. Insofern muss an dieser Stelle 
dringend angeraten werden, bei der 
Erstellung der Verarbeitungsübersicht 
besondere Sorgfalt walten zu lassen. 

Für kommunale öffentliche Stellen 
muss zudem besonders auf die Ar-
tikel 40 und 42 DSGVO hingewie-
sen werden. Artikel 40 eröffnet die 
Möglichkeit, dass Verbände als Ver-
treter verantwortlicher Stellen Ver-
haltensregelungen für Datenverar-
beitungsverfahren ausarbeiten und 
diese nach Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde von den Verbands-
mitgliedern übernommen werden. 
Vorgaben durch den Landkreistag 
oder den Städte- und Gemeinde-
bund sind nach der DSGVO also 
ausdrücklich möglich und lassen bei 
entsprechender Ausgestaltung er-
hebliche Synergien für die Mitglieder 
erwarten. Artikel 42 DSGVO ermög-
licht datenschutzspezifische Zertifi-
zierungsverfahren.

Datenschutzbeauftragter  
ist Pflicht
Anders als Bundesländer mit „Kann-
Bestimmungen“ sieht auch das 
(noch) aktuelle BbgDSG bereits die 
Pflicht zur Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten (DSB) vor, die 
durch Artikel 37 Absatz 1 lit. a DS-
GVO nun EU-weit eingeführt wird. 
Bedeutende Änderungen ergeben 

sich diesbezüglich aus der DSGVO 
für Brandenburg nicht. Insbesondere 
für kleinere Behörden mag der Hin-
weis auf Artikel 37 Absatz 3 DSGVO 
hilfreich sein, wonach mehrere Be-
hörden oder öffentliche Stellen ei-
nen gemeinsamen Datenschutzbe-
auftragten benennen können.

Höhe der möglichen 
 finanziellen Sanktionen der 
DSGVO ist neu – E-BbgDSG 
schließt Geldbußen für 
 Behörden aus
Insbesondere mit Blick auf die Inter-
netgiganten ermöglicht die DSGVO 
mit ihrer Anwendbarkeit erheblich fi-
nanzielle Strafen bei Datenschutzver-
stößen. Die Diskussion der Sinnhaf-
tigkeit von Geldbußen gegen Behör-
den kann mit großer Wahrscheinlich-
keit zumindest für Brandenburg aber 
dahinstehen, denn gegen öffentliche 
Stellen sollen nach § 31 Absatz 3 des 
E-BbgDSG keine Bußgelder verhängt 
werden. Gleichwohl liegt es ganz si-
cher im Interesse jeder öffentlichen 
Stelle, sich (möglicherweise sogar 
medienwirksame) datenschutzrecht-
liche Auseinandersetzungen mit Bür-
gerinnen und Bürgern zu ersparen. 
Hierin dürfte für öffentliche Stellen 
der weit größere Schaden liegen, als 
in etwaigen Geldbußen.

Insgesamt gilt: Die DSGVO 
kann als Chance begriffen 
werden
Die Anwendbarkeit der DSGVO ab 
dem 25. Mai 2018 sollte zum Anlass 
genommen werden, den Daten-
schutz auch in öffentlichen Einrich-
tungen noch einmal in den Fokus 
zu rücken. Insbesondere mit Blick 
auf die immer weiter fortschreiten-
de Digitalisierung ist dies ohnehin 
dringend nötig. Wie die Erfahrung 
gezeigt hat, schleichen sich in vie-
len Verarbeitungsprozessen daten-
schutzrechtliche Probleme ein. Wer 
seine Prozesse kritisch analysiert 
und überprüft, kann durch die da-
tenschutzkonforme Gestaltung der 
Prozesse viele Verarbeitungsverfah-
ren meist nicht nur sicherer, son-
dern sogar effektiver gestalten. Die 
Verpflichtungen zur Erstellung einer 
Verarbeitungsübersicht und zur Er-
nennung eines Datenschutzbeauf-
tragten geben dazu Hilfestellung. Es 
liegt an den Verantwortlichen der 
jeweiligen Stellen, daraus Nutzen zu 
ziehen.


